
Amtliche Bekanntmachung der Kreisstadt Siegburg
Beschluss zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 
und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Kaiser-Carré, Wohn- und Geschäftshaus
Plangebiet: Bereich zwischen Kaiserstraße, Cecilienstraße und Theodor-Heuss-Straße im Sieg-
burger Zentrum

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2019 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Planungsausschuss beschließt die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 gem. § 12 BauGB für den im Übersichtsplan 
mit einer schwarz gestrichelten Linie markierten, ca. 2.800 qm großen Bereich zwischen 
Kaiserstraße, Cecilienstraße und Theodor-Heuss-Straße in der Gemarkung Siegburg, 
Flur 5 (ehemaliges „Goldberg-Areal“) gem. Antrag der PSP Siegburg GmbH, Köln, 
vom 15.11.2019. 
Das Bebauungsplangebiet umfasst die Flurstücke 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 2942/2, 4987, 4988.

Mittel des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Re-
alisierung eines Wohn- und Geschäftshauses mit insgesamt sieben Geschossen sowie 
einer Tiefgarage geschaffen werden.

2. Der Planungsausschuss beschließt, den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 49 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufzustellen. Die Durchführung einer 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB entfällt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 49 die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die beschlossene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB findet in 
der Zeit vom 12.03. bis einschließlich 10.04.2020 statt. Der Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes kann in dieser Zeit in Raum 418 im 4. Obergeschoss des Rathauses der Stadt 
Siegburg, Nogenter Platz 10, während folgender Öffnungszeiten eingesehen werden.
Montag:   8 - 12:30 Uhr und 14 - 18.00 Uhr
Dienstag:  8 - 12.30 Uhr und 14 - 15.30 Uhr
Donnerstag:  8 - 12.30 Uhr und 14 - 15.30 Uhr 
Freitag:                             8 - 12.30 Uhr
Mittwochs ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Planunterlagen sind außerdem auf der Internetseite der Stadt Siegburg ( www.siegburg.de ) 
unter Planen und Bauen / Stadtplanung Online / Aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen einzuse-
hen.
( www.o-sp.de/siegburg/plan/beteiligung.php?M=5 ) 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung 
über die Planungen zu informieren. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11.03.2020 um 18 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt.

Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich über die Planung zu informieren. Es wird Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Schriftliche Stellungnahmen können bis 
einschließlich 10.04.2020 bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere 
Bebauungsplanverfahren ein. 

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehenden Beschlüsse des Planungsausschusses vom 04.12.2019 werden hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 
Auf die Bestimmungen des § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung (GO) NRW wird hingewiesen: 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde 

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“

Siegburg, den 27.01.2020, Franz Huhn, Bürgermeister
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Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Troisdorf

 Aktuelle Bodenrichtwerte 2020
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Troisdorf 
hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (Neubekanntmachung vom 03.11.2017 - BGBl I S. 3634) und 
gemäß § 11 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachter-
ausschussverordnung - GAVO NRW) vom 23.03.2004 (GV. NRW. 2004 S. 146) die Boden-
richtwerte zum 01.01.2020 ermittelt und in der Zeit vom 03.02.2020 bis 06.02.2020 für die 
folgenden Gemeinden und Städte beschlossen:
Gemeinde: Alfter, Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Swisttal,  

Wachtberg, Windeck
Stadt: Bad Honnef, Bornheim, Hennef, Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Nie-

derkassel, Rheinbach, Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf
Die Bodenrichtwerte sind voraussichtlich ab Anfang März für jedermann kostenfrei im Internet 
einsehbar. Unter der Adresse www.boris.nrw.de wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
nach Eingabe von Gemeinde/Stadt, Straßenname und Hausnummer ein Kartenausschnitt mit 
der Darstellung des aktuellen Bodenrichtwertes präsentiert, wobei auch dessen beschreibende 
Informationen abgerufen werden können. Ein Bodenrichtwert ist ein aus Kaufpreisen ermittelter 
durchschnittlicher Bodenwert innerhalb eines Gebietes. Er ist bezogen auf den Quadratmeter 
Grundstücksfläche eines Grundstücks mit einem definierten Grundstückszustand (Bodenricht-
wertgrundstück).
Jedermann kann während der üblichen Geschäftszeiten von der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses im Kreishaus in 53721 Siegburg, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Zimmer A 5.06, Aus-
kunft über die Bodenrichtwerte erhalten.

Siegburg, den 19.02.2020, gez. Kütt, Vorsitzender des Gutachterausschusses


